
Merkblatt des Innenministeriums zu Erdbeben in Baden-Württemberg 

Empfehlungen zum Verhalten bei Erdbeben in Baden-Württemberg 

1. Vorsorgemaßnahmen vor Erdbeben:

• Sichern Sie labile Teile im Haushalt! Überlegen Sie, welches Mobiliar (hohe Schränke, Regale,
Fernseher, Geschirr, schwere Bilderrahmen, Blumentöpfe etc.) Menschen oder Ihre Haustiere
durch Kippen, Rutschen oder Fallen gefährden könnte, und sichern Sie dieses in geeigneter
Weise. Grundsatz: In Schränken und Regalen das Schwere nach unten!

• Bei Erdbeben können auch Brände entstehen: Installieren Sie Rauchmelder nach den Empfeh-
lungen der Feuerwehr (siehe auch: http://www.im.baden-wuerttemberg.de, Rubrik „Feuerwehr")!

• Halten Sie die Notrufnummern parat: Feuerwehr 112, Rettungsdienst 19 222, Polizei 110.
• Halten Sie eine batteriebetriebene Taschenlampe und ein batteriebetriebenes Radio bereit.
• Überlegen Sie zu Übungszwecken schon bei kleineren Beben, wie Sie sich im Falle eines stär

keren Erdbebens verhalten würden (siehe Punkt 2).
• informieren Sie sich über die Anforderungen an die Erdbebensicherheit von Bauwerken (z.B.

auf der Internetseite des Innenministeriums http://www.im.baden-wuerttemberg.de unter der
Rubrik „Bauen").

2. Verhalten während des Erdbebens:

In Gebäuden: 

• Bleiben Sie im Gebäude! Laufen Sie nicht ins Freie (Gefahr herabstürzender Bauteile: Dach
ziegel, Fassadenteile etc.)!

• Suchen Sie rasch einen Platz auf, der Schutz gegen herabfallende Gegenstände und splittern
des Glas bietet, z.B. unter einem Tisch, in der Nähe von Innenwänden, unter einer Türe oder
unter Betontreppen!

• Halten Sie Abstand von Glasflächen, hohen Möbeln und Regalen!

Im Freien: 

• Bleiben Sie im Freien! Halten Sie möglichst großen Abstand von Gebäuden!
Laufen Sie nicht in Gebäude hinein (Gefahr herabstürzender Bauteile}!

Im Auto: 

• Halten Sie an sicherer Stelle an (möglichst nicht in der Nähe von Gebäuden) und bleiben Sie im
Auto! Halten Sie für Hilfs- und Rettungsdienste die Straße frei!

3. Verhalten nach dem Erdbeben:

• Bewahren Sie Ruhe!
• Leisten Sie Erste Hilfe!
• Bei Gasgeruch: kein offenes Feuer, nicht rauchen, kein Licht bzw. keine elektrischen Geräte ein-

schalten! Brennendes Gas nicht selbst löschen! Gebäude verlassen und Feuerwehr alarmieren!
• Stellen Sie beschädigte Leitungen (Gas, Wasser) am Haupthahn ab!
• Seien Sie auf Nachbeben gefasst!
• Verlassen Sie das Gebäude nach dem Erdbeben nur, wenn es nötig ist, insbesondere bei Feu

er, Gasgeruch oder wenn ein Einsturz zu befürchten ist. Nehmen Sie - wenn möglich - Geld,
Ausweise und Notgepäck mit! Benutzen Sie keine Aufzüge! Vorsicht bei losen Teilen im/am
Gebäude bzw. auf dem Dach!

• Halten Sie sich im Freien nicht in der Nähe der Außenmauern auf (Gefahr herabstürzender
Bauteile)!

• Telefonieren Sie nur, wenn es unbedingt nötig ist! Rufen Sie 112, 19222 oder 110 nur im Notfall
an!

• Fahren Sie nur dann Auto, wenn es wirklich nötig ist!
• Schließen Sie unruhige Tiere ein bzw. binden Sie sie an!
• Beginnen Sie nicht überstürzt mit Aufräum- bzw. Reparaturarbeiten! Nachbebengefahr!

Schalten Sie Radio bzw. Fernseher ein! Dort kommen aktuelle Meldun en.
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